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Keine Rundfunkgebühr für Schützen- 
und Bogensportvereine              
 

Am 1. Januar 2013 wurden die GEZ-Gebühren abgeschafft und durch den 
Rundfunkbeitrag ersetzt. Zur Zahlung des Rundfunkbeitrages sind danach alle 
Privathaushalte und Unternehmen verpflichtet. Für Unternehmen wird der Beitrag je 
Betriebsstätte nach Beschäftigtenzahl ermittelt. 

Da aus dem Merkblatt für gemeinnützige Vereinigungen nicht zweifelsfrei hervorgeht, 
ob die Zahlungspflicht auch für Schießstände, Schützenhallen und Vereinshäuser 
gegeben ist, wurde an die Abteilung Beitragsservice von ARD und ZDF eine 
entsprechende Anfrage gerichtet. 

Hier die erfreuliche Antwort für eingetragene, gemeinnützige Vereine: 

„Betriebsstätten, in denen kein Arbeitsplatz eingerichtet ist, sind beitragsfrei. 
Dabei ist die Formulierung „eingerichteter Arbeitsplatz“ nicht gegenständlich zu 
verstehen. Es ist nicht Voraussetzung, dass bestimmte 
Einrichtungsgegenstände, wie zum Beispiel ein Schreibtisch, vorhanden sind. Es 
handelt sich auch dann um einen eingerichteten Arbeitsplatz, wenn in der 
Betriebsstätte mit einer gewissen Dauer und Regelmäßigkeit gearbeitet wird. 
Werden in der Betriebsstätte nur gelegentlich Tätigkeiten ausgeführt, besteht 
keine Beitragspflicht. Sind ausschließlich ehrenamtliche Mitglieder beschäftigt, 
besteht keine Beitragspflicht.“ 

Eine Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter führt nicht zur 
Beitragspflicht Auch geringfügig Beschäftigte gelten demnach nicht als Mitarbeiter.  

Vereine, die seit Jahren den Rundfunkbeitrag zahlen, sollten sich mit dem 
Beitragsservice ARD und ZDF in Verbindung setzen. 

Bitte setzen Sie sich zur Befreiung von der Beitragspflicht mit Ihrem Sachbearbeiter in 
Verbindung. Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Klärung haben, wenden Sie sich bitte 
schriftlich an ziel-im-visier@dsb.de. Senden sie uns die letzte Beitragsrechnung, Ihren 
Antrag auf Befreiung und den abschlägigen Bescheid, Ihren letzten 
Freistellungsbescheid sowie eine Erklärung, dass Sie in Ihrem Vereinsheim keinen 
Arbeitsplatz eingerichtet haben.  
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